
Gemeinde Oyten  

Die Gemeindewahlleiterin 

1. Ergänzung 

zur Wahlbekanntmachung Nr. 6 für die Gemeinderatswahl und die Wahl zum 

Bürgermeister/zur Bürgermeisterin am 13.09.2026 und eine etwaige Stichwahl 

am 27.09.2026 

 

Die Gemeindewahlleitung verweist auf die Wahlbekanntmachung Nr. 6 der Gemeinde 
Oyten vom 10.04.2026. 

 
Aufgrund der Änderungen des § 45d des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes 

(NKWG), veröffentlicht im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt 2026 Nr. 
30 vom 06.05.2026, wird die Anpassung der laufenden Nummer 4 zur Einreichungsfrist 
für Wahlvorschläge zur Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin hiermit bekannt 

gemacht: 
 

4. Einreichungsfrist 
 
Die Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl sind frühzeitig, spätestens am 

20.07.2026 – 18:00 Uhr – bei der Gemeindewahlleitung der Gemeinde Oyten, 
Hauptstraße 55, 28876 Oyten, schriftlich einzureichen.  

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin sind 
frühzeitig, spätestens am 06.07.2026 – 18:00 Uhr – bei der Gemeindewahlleitung der 

Gemeinde Oyten, Hauptstraße 55, 28876 Oyten, schriftlich einzureichen.  
 

 

Oyten, 07.05.2026 

 

 

Die Gemeindewahlleiterin  

gez. Cordula Schröder 


